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IhrAntragaufAkteneinsichtgemäß $ 3Absatz1des GesetzeszurFörderung
derInformationsfreiheitim Land Berlin(IFGBerlin)„PreisberechnungAreal
Ratiborstraße14-bittesenden SiemirFolgendeszu:den angebotenenKauf-
preissowiedienach NutzungaufgeschlüsseltenQuadratmeterpreiseund Flä-
chenanteile,diefürden avisiertenKauf des ArealsRatiborstraße14 (in10999
Berlin)von derBundesanstaltfürImmobilienaufgabenan das Land Berlin
kommuniziertwurden“.

Bescheid

‚AufdenAntragdes

HerrnMoritzMetz
c/oAreal Ratiborstraße14 e.V.

Ratiborstraße14f,10999 Berlin.

-Antragsteller-

ergehtgemäß $ 15IFG folgenderBescheid:

—
.DerAntragaufAkteneinsichtwirdabgelehnt.

2.DasVerfahrenist kostenfrei;Auslagenwerdennichterstattet.

urn meer

£ ! Zahlungenbitte unbarnuran dieLandeshauptkasseBerlin:
& | PostbankBerlin IBAN:DE47100100100000058100,BIC:PBNKDEFF100

Ve :  .LBB.- *ABAN:DE2510050000 0990007600,BIC:BELADEBEXXX
| | DeutscheBundesbankIBAN:DE53100000000010001520:BIC:MARKDEF1100

! Zerufiksthetaon|
:: nfamilie.DieSenatsverwaltungfürFinanzenist seitAugust2011

alsfamilienbewussteArbeitgeberinzertifiziert.



Die Antragsteller+hat unter Berufung auf S 3 Absatz 1 IFG Berlin mit E-Mailvom 27.
Mai 2019 folgendes beantragt: „Preisberechnung Areal Ratiborstraße14- bitte sen-
denSie mir Folgendes zu: den angebotenenKaufpreis sowie die nach Nutzung auf-

\ geschlüsselten QuadratmeterpreiseundFlächenanteile, die für den avisierten Kauf
. des Areals Ratiborstraße 14 (in 10999 Berlin) von der Bundesanstaltfür Immobilien- =
| aufgaben an das Land Berlinkommuniziert wurden”.| Ä

Der Antrag ist einzulässiger Akteneinsichtsantrag gemäß 8 3 Absatz.1 IFG. Demge-
 genüberist nicht erkennbar, dass Verbraucherinformationen nach $2 | |
Abs. 1 VIG betroffen sind, so dass $ 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesserung der

. gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG) nicht inBetrachtkommt und
. der Antrag nnur nachdem IFG Berlin behandelt wird.

A

Der Antrag auf Akteneinsichtistunbegründet.|

| DeriimGrundsatz voraussetzungslose und umfassende Anspruch auf Informations- \

zugang gemäßden $$1, 4 Absatz 1 IFG Berlin wird durch die Bestimmungen der88
5-12 IFG Berlin eingeschränkt. Die dort normierten ,Ausnahmetatbestände tragen öf-

fentlichenund privaten Belangen Rechnung.

DasRecht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft durch Übersendung besteht nach 8 |

6 IFG Berlin insbesonderenicht, soweit der Offenbarung schutzwürdigeBelange der
Betroffenen entgegenstehen unddasInformationsinteresse ($ 1) das Interesse der:
Betroffenen an der Geheimhaltung nicht überwiegt. Vorliegend geht es um Kalkulati- \
onsgrundlagen einesVertrages, nämlich um eine Preisberechnung für ein Grund-
stück, insbesondere um die nach Nutzungaufgeschlüsselten Quadratmeterpreise
und Flächenanteile. Es ist nicht erkennbar, dass dasnicht konkret dargelegte Infor-

_ mationsinteresse ($ 1) das Interesse derBetroffenen an derGeheimhaltung über-
wiegt. Dies betrifft zugleich den Ausschlussgrund des $ 7 IFG Berlin: Das Rechtauf
Akteneinsicht nach $$ 2, 3 IFG Berlin besteht nach $ 7 IFGBinnicht, weil Betriebs-

_ und Geschäftsgeheimnisseoffenbart werden würden. Betriebsgeheimnisse umfas-
sen im Wesentlichen technisches Wissen im weitesten Sinne; Geschäftsgeheim-
nisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen. Zu derartigen Geheimnissen
zählen etwa Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquel-

len, Konditionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsun-
. terlagen, Patentanmeldungenundsonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte, .
durch welchediewirtschaftlichenVerhältnisse eines Betriebes maßgeblich bestimmt
werden können (OVGBerlin Brandenburg, Urteil vom 20.12.17, Az.: 12 B 12.16

 m.w.N. Esgehtum Tatsachen, Umstände und Vorgänge,die nichtoffenkundig sind,
sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nicht-
verbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat. Dabei geht es um tech-
nisches Wissen sowie um kaufmännisches Wissen. Hier geht es um Kalkulationen
und Kriterien, die auchfür andereGeschäftevon Bedeutung sind und deren Be-

- kanntwerden die Interessen des Beteiligten nachteilig beeinflussen können. Vorlie-



gend wird explizit die Information über Angebot begehrt, aufgeschlüsselt nach Quad-
ratmeterpreisen und Flächenanteilen und damit geht es umvertrauliche Kalkulati-. onsgrundlagen,die auch für andereVerträge von Bedeutung sein können.

Der Akteninhalt enthältim Verhandlungswege zu vereinbarendeZieleder Interessen
des LandesBerlin und der Bundesanstalt. Die Verhandlungsposition des Landes
Berlin würde entscheidend geschwächt, wenn die Angebotsinhalte voreiner verbind-
lichen Vereinbarung öffentlich debattiert werden würden. Jeder zukünftige Vertrags-

. Partnerwäre gewiss, dass es auchin derVerhandlungsphasekeine Vertraulichkeit
gäbe, sondern auch die Verhandlungsphase uneingeschränktderöffentlichen Erör-

j  terung unterliegt. Es wäre zu befürchten,dass deshalb weniger Vertragspartner zu
finden wären und dass deshalb nur ungünstigere Angebote eingehen würden, weil.

kein klassischer Verhandlungsprozess möglich wäre. Die Verhandlungsspielräume .
© des Landes Berlin würden durch die begehrten Dokumente transparent gemacht,so

dass kein Vertrag ausgehandelt werden könnte, dernicht an die abschließende
Grenze des Möglichen zu Lasten des LandesBerlin gehenwürde.

Das Recht auf Akteneinsicht nach $$ 2, 3 IFG Berlin bestehtnach 89 IIINr.1 undIV
IFG Binnicht, weil fiskalische Interessen in dem genanntenZivilprozessbetroffen
sind und deren Offenlegung nachteilige Auswirkungen für das Land Berlin konkret

_ befürchten lässt. Es gehthier konkret um Kalkulationsgrundlageneines Kaufvertra-
„ges, die DrittenGrundlagenfür eigene Angebote verschaffen könnten..

"Zudem istdie begehrte Aktenauskunft ausgeschlossen unter den Gesichtspunkten
' der Vertraulichkeit des Kernbereiches der Exekutive, Vertraulichkeit der Entschei-

dungsfindung unddernicht abgeschlossenen Beratung nach 8 10 IFG:

8 10 1 IFG Bin: Bei den gegenständlichen Unterlagen handelt es sich um Unterlagen,
die relevant sind für konkret anstehendeEntscheidungenin Verwaltungsverfahren,

“nämlich um Entwürfe und um unmittelbar vorbereitende Arbeiten für einen Grund- (
stückskaufvertrag. Ä .

Das Rechtauf Akteneinsicht nach$$ 2, 3 IFG Berlin besteht nach$ 10Absatz 3
Nr.1 IFGBin nicht,weil die Vertraulichkeit desKernbereiches der Exekutive, die Ver-
traulichkeit der Entscheidungsfindung und dernicht abgeschlossenen Beratungver-
letzt werden würde. Geschützt sind zwar weder die Tatsachengrundlagen noch die

_ Ergebnisseder Willensbildung, sondern nur die Willensbildung selbst in Form des
 Vorganges des Überlegens, Beratschlagens und Besprechens. Es geht hier um ei-
‚nen Austausch über Handlungsoptionen und überdie sich daraus ergebenden u

Rechtsfolgen, um das Überlegen, Beraten und Besprechen, welche Optiongewählt.
werden soll. Es handelt sich um Elemente der laufenden Entscheidungsfindung.
_ Gleiches für die diesbezüglichen behördeninternen vorbereitenden Unterlagen.

Es handeltsichbei den Akteninhalten auch nicht um Tatsachengrundlagen wie reine
. Sachverhalts- und Problemdarstellungen oder um das bloße Aufzeigen von Hand-
lungsoptionen. 2 ee a

Das Recht auf Akteneinsicht nach 88 2, 3 IFG Berlin besteht nach $ i0 Absatz AIFG
- Bin nicht, weil bezüglich der beantragten Unterlagender Prozess derWillensbildung

oo. innerhalb und zwischen Behördenbetroffen ist, nämlich zwischen dem Land Berlin

und der Bundesanstaltfür Immobilienaufgaben.
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_ Nach diesen kumulativen Rechtsgründen bestehtein Anspruch auf Akteneinsicht
nach dem IFG Berlin nicht.

Die Kostenfreiheit des erstinstanzlichen Verwaltungsverfahrens ergibt sich aus $ 16
IFG Berlin in Verbindung mit der Verwaltungsgebührenordnung Berlin (vgl. insb. Ta-
rifstelle 1004).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist unter Angabe des oben .
genannten Geschäftszeichensinnerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses
Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift bei der Senatsverwaltung für Finanzen,

Abt. VD, Klosterstr. 59, 10179 Berlin, zu erheben. Der Widerspruchsoll begründet
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass beischriftlicher Einlegung des Wider-
spruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruchinnerhalb

. der Frist eingegangenist.

 


